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b) wenn die Vereinbarung über die Unterwerfung 
unter die Zuständigkeit eines Schiedsgerichts nach 
den Gesetzen des Vertragspartners rechtsgültig 
ist, auf dessen Territorium die Entscheidung aner
kannt und vollstreckt werden soll.

Artikel 34

Anträge auf Vollstreckung von Entscheidungen

(J) Der Antrag auf Vollstreckung einer Entscheidung 
kann unmittelbar bei dem zuständigen Gericht des 
Vertragspartners, auf dessen Territorium die Entschei
dung vollstreckt werden soll, gestellt werden oder beim 
Gericht, das in dieser Rechtssache in erster Instanz ent
schieden hat, wobei dieser Antrag dem zuständigen 
Gericht des anderen Vertragspartners in der in Arti
kel 9 dieses Vertrages vorgesehenen Weise übermittelt 
wird. ' • .

(2) Dem Antrag sind beizufügen:

a) eine Ausfertigung bzw. eine beglaubigte Abschrift 
der Entscheidung mit der Bescheinigung der 
Rechtskraft und Vollstreckbarkeit, sofern dies 
nicht aus der Entscheidung selbst hervorgeht;

b) eine Bestätigung, daß die unterlegene Partei, die 
nicht am Verfahren teilgenommen hat, ordnungs
gemäß und rechtzeitig geladen war und, falls sie 
prozeßunfähig war, ordnungsgemäß vertreten wer
den konnte;

c) die beglaubigte Übersetzung der unter Buch
stabe a) und b) angeführten Urkunden, in der 
Sprache des Vertragspartners, auf dessen Territo
rium die Entscheidung anerkannt oder vollstreckt 
werden soll.

(3) Wird die Vollstreckung auf Grund der Entschei
dung eines Schiedsgerichts beantragt, so wird auch eine 
beglaubigte Übersetzung des Vertrages über die Unter
werfung unter die Zuständigkeit des Schiedsgerichts in 
dieser Sach^beigefügt.

Verfahren bei der Vollstreckung

Artikel 35

(1) Das Gericht des Vertragspartners, auf dessen Ter
ritorium eine Entscheidung zu 'vollstrecken ist, führt 
diese nach den Gesetzen seines Staates durch.

(2) Das Gericht, welches über den Antrag auf Voll
streckung entscheidet, beschränkt sich allein darauf 
festzustellen, ob die in den Artikeln 30 bis 33 dieses 
Vertrages festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind.

(3) Gegen die Entscheidung kann der Schuldner die 
Einwendungen Vorbringen, die die Gesetze des Vertrags
partners vorsehen, dessen Gericht über die Vollstrek- 
kung entscheidet.

_ Artikel 86

Die in Artikel 29 des vorliegenden Vertrages genann
ten Gerichtsentscheidungen und Urkunden über Un
terhaltsverpflichtungen gemäß Artikel 32 dieses Ver

trages werden anerkannt und vollstreckt, wenn sie nach 
Inkrafttreten dieses Vertrages rechtskräftig und voll
streckbar geworden sind.

Artikel 37

Vollstreckung von Kostenentscheidungen

(1) Wird eine Partei, die gemäß Artikel 2 dieses Ver
trages von der Sicherheitsleistung für die Verfahrens
kosten befreit war, durch eine rechtskräftige gericht
liche Entscheidung eines Vertragspartners zur Erstat
tung der Verfahrenskosten verpflichtet, so wird diese 
Entscheidung auf Antrag der berechtigten Partei auf 
dem Territorium des anderen Vertragspartners gebüh
renfrei vollstreckt.

(2) Das Gericht, welches über die Genehmigung der 
Vollstreckung der Entscheidung gemäß Absatz 1 dieses 
Artikels entscheidet, beschränkt sich allein darauf fest
zustellen, ob die Kostenentscheidung rechtskräftig und 
vollstreckbar ist.

(3) Für den Antrag auf Vollstreckung und die bei
zufügenden Anlagen gelten die Bestimmungen des Ar
tikels 34 dieses Vertrages entsprechend.

Artikel 38

Ausfuhr von Sachen und Überweisungen

Von den Bestimmungen dieses Vertrages über die 
Vollstreckung von Entscheidungen werden die gesetz
lichen Vorschriften der Vertragspartner über die Über
weisung von Geldbeträgen oder die Ausfuhr von Ge
genständen, die durch eine Vollstreckung erlangt sind, 
nicht berührt.

Teil VI

Rechtshilfe in Strafsachen und Auslieferung

1. Rechtshilfe 

Artikel 39 

Gewährung von Rechtshilfe

(1) Die Vertragspartner verpflichten sich zur gegen
seitigen Rechtshilfe der Gerichte in Strafsachen unter 
den in diesem Vertrag festgelegten Voraussetzungen.

(2) Gerichte im Sinne dieses Teils des Vertrages sind 
auch andere Organe der Vertragspartner, die nach den 
Gesetzen ihres Staates in Strafsachen zuständig sind.

Artikel 40 

Umfang der Rechtshilfe

Die Rechtshilfe in Strafsachen umfaßt die Zustellung 
von Schriftstücken und Beweismitteln sowie die Durch
führung einzelner Prozeßhandlungen, in Form der Ver
nehmung von Straffälligen, Vernehmung von Zeugen 
oder Sachverständigen, gerichtlicher Untersuchungen, 
Beschaffung von Gutachten, Durchsuchung von Woh
nungen und Personen und anderes.


